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Recht und Justiz am Hindukusch
Plädoyer für einen pragmatischen Umgang mit traditionellen Rechtsstrukturen

Afghanistan und kein Ende – was soll 
werden aus dem Land ohne Erfolgsmel-
dungen? In dem trotz enormen Einsatzes 
der westlichen Welt seit Jahren Ruhe 
und Frieden wie eine Utopie anmuten? 
Wo muss man ansetzen, um dauerhafte 
Fortschritte zu erzielen? Stichworte, wie 
Nachhaltigkeit und die vielbeschworene 
local ownership, weisen den mühsamen 
Weg des zivilen Aufbaus und sind doch 
schwer mit Substanz zu füllen.

Eine der vielen afghanischen Baustel-
len betrachtet Jörg Krempel in seinem 
Standpunkt: die dringend notwendige 
Reform des Justiz- und Rechtssystems. 
Auch diese Notwendigkeit leuchtet je-
dem unmittelbar ein und wird doch, 
wie so vieles in Afghanistan, immer ver-
zwickter, je näher man sich damit be-
schäftigt.

Islamisches Recht, Gewohnheitsrecht 
und staatlich-säkulares Recht müssen 
unter einen Hut gebracht werden, um 
wirksam, schnell und verlässlich ange-
wandt werden zu können. Sonst ist der 
Kampf um anerkanntes akzeptiertes 
Recht gegen die Rechtssprechungen der 
Taliban, die nach Scharia-Recht jedes 
Problem schnell lösen, von Anfang an 
vergebens.

Rechtssicherheit schaffen mit juri-
stischem Pluralismus sollte das Ziel sein, 
auch wenn das westlichen Juristen höchst 
ungewöhnlich erscheinen mag. Gelingt 
es, ein funktionierendes Rechts- und Ju-
stizsystem zu etablieren, ist zumindest 
ein Teilsieg gegen die Schattenverwal-
tungen der Taliban errungen – und der 
afghanische Staat gewinnt in den Augen 
der Bevölkerung die dringend notwen-
dige Glaubwürdigkeit  Karin Hammer

Jörg Krempel

Afghanistan steht zurzeit beständig im Mit-
telpunkt der deutschen Medien. Meist geht 
es um die Zahl der zusätzlich nach Afgha-
nistan zu verschickenden Bundeswehrsol-
daten oder um den erhöhten Bedarf an in-
ternationalen Ausbildern – sowohl für die 
afghanische Polizei als auch für die afgha-
nische Armee. Zweifellos sind die Aufsto-
ckung der internationalen Truppenkon-
tingente und die Reform des afghanischen 
Sicherheitssektors notwendig, um Sicher-
heit in Afghanistan zu schaffen. Mehr Sol-
daten und Polizisten nach Afghanistan zu 
schicken, wird jedoch das Land alleine nicht 
stabilisieren können. Der Kommandeur der 
internationalen Truppen in Afghanistan, 
General McChrystal, fordert aus diesem 
Grund nicht nur mehr Soldaten, sondern 

u.a. eine grundlegende Reform des Justiz-
sektors. So hat McChrystal in seiner strate-
gischen Einschätzung der Lage in Afgha-
nistan vom August 2009 den Justizsektor 
als einen der Schlüsselbereiche für die Sta-
bilisierung Afghanistans ausgemacht. Die 
Effizienz und Legitimität des Justizsektors 
werden entscheidenden Einfluss darauf ha-
ben, ob die internationale Intervention in 
Afghanistan erfolgreich sein wird, so der 
amerikanische General. Eine funktionie-
rende Justiz kann aber nur dann geschaf-
fen werden, wenn entsprechende Ressour-
cen und Fachkräfte, z.B. Staatsanwälte und 
Richter, vorhanden sind. Wie aber kann 
nach langen Jahren kriegerischer Auseinan-
dersetzungen der Justizsektor eines Landes 
mit einem sehr heterogenen Rechtssystem 
von Grund auf reformiert werden? Welche 
Herausforderungen sind zu bewältigen, um 
nachhaltig rechtsstaatliche Institutionen in 

E D I T O R I A L

Die Versammlungen der Ältestenräte, die Jirgas, fällen im Gewohnheitsrecht rechtskräftige Urteile. Auch diese 
traditionellen Rechtsstrukturen müssen in einem neuen Justizsystem integriert werden. Hier ein Treffen afgha-
nischer und pakistanischer Teilnehmer auf einer Jirga in Kabul 2007, um gemeinsam zu beraten, wie der Einfluss 
der Taliban zurückgedrängt und Ruhe in die Grenzregionen gebracht werden können.  Foto: picture alliance
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mühungen können dabei auf institutionelle 
wie auch gesetzgeberische Reformen abzie-
len. Die JSR wird häufig als einer der Kern-
bestandteile von Sicherheitssektorreformen 
(SSR) betrachtet.1 D.h. eine JSR kann im 
Rahmen von SSR gleich zu Beginn von Re-
formprojekten durchgeführt werden, wie in 
Afghanistan, oder aber in einem späteren 
Stadium, wie das beispielsweise in Sierra 
Leone der Fall war. In Sierra Leone stand 
zunächst die Reform der Sicherheitskräf-
te im Vordergrund. Erst in einem zweiten 
Schritt wurde der Justizsektor reformiert. 
Durch die Reform des Justizsektors sollen 
staatliche Strukturen internationalen Stan-
dards genügen, Rechtssicherheit für Bür-
ger schaffen und somit auch das Vertrauen 
der Menschen in einen noch fragilen Staat 
stärken. Physische Sicherheit sowie Rechts-
sicherheit werden dabei als Grundvoraus-
setzungen für wirtschaftliche Entwicklung 
erkannt und bedingen sich gegenseitig. 

Um diese Ziele zu verwirklichen, müssen 
verschiedene Bereiche berücksich tigt wer-
den. So nennt die Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD), ei-
ner der konzeptionellen Vorreiter und Ide-
engeber im Bereich SSR und JSR, folgende 
Kernelemente der JSR (siehe dazu auch Ka-
sten auf S.3): Es bedarf fairer und gerechter 
Gesetze, ebenso muss die Judikative effek-
tiv, unparteiisch und verantwortlich agie-
ren. Der Zugang zum Rechtsweg sowie die 

Durchsetzung von Rechtsansprüchen und 
-titeln müssen effektiv und für jedermann 
möglich sein. Verfahren im Justizsektor 
müssen internationalen Menschenrechts-
standards genügen und dafür Sorge tragen, 
dass marginalisierte Gruppen nicht ausge-
schlossen werden. Laut der OECD Defini-
tion gehören dabei dem Justizsektor nicht 
nur staatliche Akteure, sondern auch nicht-
staatliche Akteure an wie Nichtregierungs-
organisationen, die eine Kontrollfunktion 
erfüllen sollen. Ebenso ist ein ganzheit-
liches Konzept von Strafrechtssystemen ein-
schließlich Polizei und Gefängnispersonal 
vonnöten, um den Justizsektor effizient und 
legitim zu gestalten. 

All diesen Elementen liegt allerdings ein 
westliches Verständnis von Rechtsstaat-
lichkeit zu Grunde und sie sind in Kontex-
ten von bewaffneten Konflikten und einem 
auch in der Vergangenheit nur rudimentär 
formalisierten Rechtssystems nur schwer 
umzusetzen. 

Aus diesen Gründen propagiert die OECD 
eine Herangehensweise an eine JSR in fra-
gilen Staaten, die eher von pragmatischen 
Überlegungen geleitet ist. Die OECD trägt 
damit der Tatsache Rechnung, dass in ei-
nigen Staaten der formale Justizsektor 
schlecht funktioniert und bisweilen gar 
nicht vorhanden ist. Dieser Pragmatismus 
wird insbesondere hinsichtlich des Um-
gangs mit nicht-staatlichen Akteuren im 
Justizsektor deutlich. Nicht-staatliche Ak-
teure, wie z.B. Ältestenräte, fungieren oft 
als Hauptansprechpartner in Rechtsstreitig-
keiten für die Mehrheit der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer und sind dabei biswei-
len effektiver, zugänglicher, schneller und 
kosteneffizienter als die staatliche Justiz. Die 
OECD empfiehlt internationalen Geldge-
bern daher, sowohl mit staatlichen als auch 
mit nicht-staatlichen Akteuren des Justiz-
sektors zusammenzuarbeiten und den Ju-
stizsektor dort zu unterstützen, wo er auch 
tatsächlich funktioniert, von der Bevölke-
rung als legitim wahrgenommen wird und 
ein Minimum an rechtsstaatlichen Stan-
dards gewährleistet. 

Projekte der Justizreform mit nicht-staat-
lichen Akteuren bergen natürlich auch Ri-
siken. Die wohl größte Herausforderung 
besteht darin, ein Minimum rechtsstaat-
licher Standards zu wahren. Außerdem 
braucht es zunächst viel Zeit, die lokalen 
nicht-staatlichen Akteure auszumachen 

Afghanistan aufzubauen? Wie auch immer 
die Antworten auf diese Fragen aussehen, 
bei der Reform des Justizsektors können die 
internationalen Akteure ihrem Ruf nach 
mehr zivilem Aufbau Taten folgen lassen 
und mithelfen, afghanischen Institutionen 
mehr Effektivität und Legitimität zu ver-
schaffen.

Justizsektorreform und die Sta-
bilisierung fragiler Staaten

Die Bedeutung eines funktionierenden Ju-
stizsektors für die Stabilisierung fragiler 
Staaten ist seit langem bekannt. Verwaltung 
und Justiz sind die staatlichen Strukturen, 
die die einfache Bevölkerung unmittelbar 
betreffen. Das Vertrauen der Menschen 
in ihre Funktionalität ist ausschlaggebend 
dafür, ob ein noch junger und/oder fragiler 
Staat von seinen Bürgern akzeptiert wird. 

Unter dem Begriff der Justizsektorreform 
(JSR) versteht man Bemühungen, die Judi-
kative eines Staates oder einer Provinz zu 
reformieren, so dass rechtsstaatliche Prin-
zipien das Handeln der Justiz leiten. Die JSR 
beruht auf der Annahme, dass die Judika-
tive Hand in Hand mit Sicherheitskräften 
wie z.B. der Polizei in Strafsachen, arbeitet, 
um rechtsstaatliche Standards bei der Straf-
verfolgung und bei der Gewährleistung von 
Sicherheit zu  ermöglichen. Die Reformbe-

Szene aus dem Einwohner-
meldeamt in Feyzabad, das 
mit Mitteln des Auswärtigen 
Amtes neues Inventar be-
kommen hat. Hier zu sehen 
der stellvertetende Leiter des 
Amtes, Herr Nooramad, mit 
AR Jochen Schindlarz vor 
einem der neuen Computer.

Quelle: Bundeswehr/Stollberg (SKA 
IMZBw)
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Auszug aus der 
Verfassung Afghanistans

Artikel 3 
In Afghanistan darf kein Gesetz dem 
Glauben und den Bestimmungen der 
heiligen Religion des Islam widerspre-
chen. 

Artikel 116
Die Justiz ist ein unabhängiger Pfeiler 
des Staates der Islamischen Republik 
Afghanistan. Sie besteht aus dem Ober-
sten Gerichtshof (Estera Mahkama), 
den Berufungsgerichten (Mahakeme 
Istinaf) und den Gerichten erster In-
stanz (Mahakeme Ebtedaiya), deren 
Strukturen und Befugnisse durch Ge-
setz geregelt werden. 
Der Oberste Gerichtshof steht als höch-
stes richterliches Organ an der Spitze 
der Justiz der Islamischen Republik 
Afghanistan.

Artikel 130
Die Gerichte wenden bei den Verfah-
ren die Bestimmungen dieser Verfas-
sung und sonstiger Gesetze an. Wenn 
in einem zur Entscheidung anstehenden 
Fall in der Verfassung und den sonstigen 
Gesetzen keine Bestimmungen zu finden 
sind, müssen die Gerichte ihre Urteile in-
nerhalb der Grenzen dieser Verfassung 
in Übereinstimmung mit der hanafi-
tischen Rechtslehre (Fiqu) so fällen, dass 
der Gerechtigkeit auf bestmögliche Wei-
se gedient ist.   

Artikel 131
Gerichte wenden nach Maßgaben der 
gesetzlichen Bestimmungen in Fällen, 
in denen es um persönliche Angelegen-
heiten der schiitischen Gläubigen geht, 
den Schia-Rechtskodex an.
Auch in sonstigen Rechtsstreitigkeiten, 
für die es in dieser Verfassung und den 
übrigen Gesetzen keine Bestimmungen 
gibt, urteilen die Gerichte nach den 
Grundsätzen diesen Glaubens. 

und ihre Verfahren zu verstehen. Streit-
beilegungsmechanismen werden nicht 
die gleichen rechtsstaatlichen Garantien 
aufweisen, z.B. bezüglich der Rechte und 
Pflichten von Angeklagten, wie die hochent-
wickelten Verfahren in westlichen Staaten. 
Bei aller Flexibilität in der Umgangswei-
se mit nicht-staatlichen Akteuren sollten 
keine Mechanismen unterstützt werden, 
die nicht einmal Minimalprinzipien des 
Schutzes von Angeklagten und/oder Zeu-
gen berücksichtigen, so die JSR-Doktrin der 
OECD. Die Manipulation lokaler Eliten und 
die Diskriminierung von Minderheiten und 
Frauen sind potentielle weitere Probleme 
bei der Zusammenarbeit mit nicht-staatli-
chen Akteuren. 

Justizsektorreform und Auf-
standsbekämpfung

Auch Militärstrategen, wie z.B. McChry-
stal, haben mittlerweile die Bedeutung 
eines funktionierenden Justizsektors für 
die Stabilisierung eines Landes erkannt. Sie 
betrachten die JSR als ein Mittel der Auf-
standsbekämpfung, mit dem der Wettbe-
werb um die Herzen und Köpfe der Zivil-
bevölkerung gewonnen werden kann. Dass 
eine funktionierende Justiz ein probates 
Mittel in einem bewaffneten Konflikt sein 

kann, zeigt ein Blick in die Geschichte und 
in andere Länder. 

In Somalia hatte sich die Vereinigung 
der Islamischen Gerichte die Unterstüt-
zung der Zivilbevölkerung dadurch ge-
sichert, dass es ihnen gelang, ihre eigene 
Vorstellung von Justiz und islamischem 
Recht nach dem Staatszerfall Anfang der 
1990er Jahre durchzusetzen. Auch wenn 
nicht alle Somalis das von ihnen ange-
wandte Scharia-Recht mit Enthusiasmus 
akzeptierten, so begrüßten weite Teile der 
Bevölkerung die erlangte Rechtssicher-
heit. Auch während des Vietnamkrieges 
gelang es Aufständischen in Südvietnam, 
protostaatliche Parallelstrukturen aufzu-
bauen, die direkt mit der von der Bevöl-
kerung als korrupt, ineffizient und volks-
fern wahrgenommenen Zentralregierung 
konkurrierten. Die Aufständischen bau-
ten einen rudimentären Justizsektor auf, 
der die Masse der ländlichen Bevölkerung 
von Enteignungen der Großgrundbesit-
zer profitieren ließ und vor allem auch 
Rechtssicherheit in Grundstücksfragen 
bot. Auch in Europa gibt es Beispiele für 
parallele Justizsektoren in bewaffneten 
Auseinandersetzungen. So hat die Irisch-
Republikanische Armee IRA (Irish Repu-
blican Army) während des Irischen Be-
freiungskampfes von 1919-1921 enormen 
Zuspruch erhalten, indem sie mobile Ge-

Die Bedeutung des Justizsektors für 
Stabilität, Sicherheit und Entwicklung

Die Erfahrung zeigt, dass SSR Programme häufig bestimmte Institutionen, wie z.B. 
der Justiz, vernachlässigen. Geldgeber neigen dazu, ihr Engagement auf ein oder 
zwei Sub-Sektoren zu konzentrieren. Dies unterminiert eine ganzheitliche Herange-
hensweise. Die Fragmentierung des Systems kann die Entwicklung eines kohärenten 
nationalen (SSR) Programms verhindern.
...
Der Mangel an physischer und juristischer Grundsicherheit und das Fehlen eines 
gerechten Zugangs zur Justiz sind beachtliche Hindernisse für nachhaltige Entwick-
lung. Ein effizientes Rechts- und Justizsystem, welches in der Lage ist Konflikte […] 
zu lösen, ist von herausragender Bedeutung. […] Zivile Gerichtsbarkeit (z.B. Fa-
milien- und Erbrecht), Landreform und zu einem geringeren Maße Handelsrecht 
(z.B. die Einhaltung von Verträgen) können entscheidenden Einfluss auf die Ver-
minderung von Verbrechen und Unruhen haben. Wenn solche Rechtsstreitigkeiten 
nicht in einer zufriedenstellenden Weise geregelt werden - ob von staatlichen, halb-
staatlichen oder nicht-staatlichen Mechanismen – können diese zu Unruhen und 
manchmal sogar zu gewalttätigen Konflikten eskalieren.

Quelle: OECD DAC Handbook on Security System Reform – Supporting Security and Justice, OECD, 2007 (Übersetzung des Au-
tors) 
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richte einführte, die die irische Bevölke-
rung weithin akzeptierte. 

Aufständische anderer Länder lernten 
aus diesen und anderen Beispielen und 
passten ihre strategische Doktrin ihren 
Erfahrungen an. Mao Tse Tung hob in 
seiner Theorie des Guerillakrieges die 
Bedeutung der Schaffung von parallelen 
staatlichen Strukturen, einschließlich der 
Justiz, hervor. Nach einer ersten Phase des 
Guerillakrieges, in der Waffen beschafft 
werden und punktuelle Angriffe stattfin-
den, soll die Guerilla in der zweiten Phase 
des Befreiungskampfes Parallelstrukturen 
aufbauen, um in Konkurrenz mit den oft 
schwachen Elementen der Zentralregie-
rung zu treten. Auch Che Guevara und 
Nguyen Giap empfahlen den Aufbau staat-
licher Strukturen in ihren Abhandlungen 
zum Guerillakrieg.

Indes haben auch Aufstandsbekämpfen-
de erkannt, dass eine Aufstandsbewegung 
durch den Aufbau einer funktionierenden 
Judikative erfolgreich geschwächt werden 
kann. So ist die Reform des Justizsektors 
inzwischen fester Bestandteil der militä-
rischen Doktrin der Aufstandsbekämp-
fung. Im Handbuch der US-Armee zur 
Aufstandsbekämpfung ist zu lesen, dass der 
Aufbau sozialer Institutionen und vor allem 
die Legitimität des Zentralstaates essentiell 
sind für den Erfolg in der Niederschlagung 
eines Aufstands (siehe Kasten auf S. 5). Die 

akademische Fachliteratur kommt zum glei-
chen Schluss. 

Internationale Unterstützung 
für den afghanischen  
Justizaufbau

Trotz dieser Erkenntnisse scheiterten viele 
der internationalen Bemühungen, den Ju-
stizsektor in Afghanistan zu reformieren. 
Die JSR in Afghanistan war Teil einer breit 
angelegten SSR. Internationale Akteure 
planten die Durchführung der SSR in Af-
ghanistan in den Jahren 2002 bis 2006 nach 
dem lead nation-Prinzip.2 Nach diesem 
Konzept sollte jeweils ein Staat (die Füh-
rungsnation) das Vorgehen in einem der 
Reformbereiche federführend planen und 
implementieren. Die USA reformierten so 
die Armee, Deutschland die Polizei, Japan 
sollte das DDR-Programm (disarmament, 
demobilization and reintegration) und 
Großbritannien die Drogenbekämpfung 
übernehmen. Italien hatte die Federführung 
bei der Reform des Justizsektors inne. Das 
Konzept der Führungsnation, das lead na-
tion-Prinzip, sollte durch die klare Kompe-
tenzzuweisung die Koordination innerhalb 
der SSR-Bereiche erleichtern. Jedoch war 
die Koordination zwischen den Führungs-
nationen mangelhaft, trotz der regelmä-
ßigen Treffen des Koordinationskomitees 

für Sicherheitssektorreform (Security Sec-
tor Reform Coordination Committee) unter 
der Leitung des afghanischen Nationalen 
Sicherheitsrates (National Security Coun-
cil). Als problematisch stellten sich in der 
Praxis insbesondere die unterschiedlichen 
strategischen Kulturen und Ausrichtungen 
heraus. Auch mangelte es einigen Füh-
rungsnationen an materiellen und perso-
nellen Ressourcen, um die SSR und die JSR 
erfolgreich durchzuführen. 

Italien wurde im April 2002 mit der JSR 
beauftragt und musste so eine besonders 
herausfordernde Aufgabe bewältigen, da 
der Justizsektor nach dem Bürgerkrieg und 
der Herrschaft der Taliban völlig brachlag. 
Laut Petersberger Abkommen sollte das 
afghanische Rechtssystem im Einklang mit 
islamischen Grundsätzen, internationalem 
Recht, dem Rechtstaatsprinzip und afgha-
nischen Rechtstraditionen stehen (siehe 
Kasten S. 6). Das Abkommen sah auch eine 
nationale Justizkommission vor, die feder-
führend beim Aufbau des Justizsektors mit-
wirken sollte. Schon früh zeichneten sich 
Konfliktlinien im Rahmen der Kommis-
sion ab. Die Modernisierer innerhalb der 
Justizkommission sprachen sich für eine 
Säkularisierung des afghanischen Justizsek-
tors aus, während konservative Kräfte der 
Scharia einen prominenteren Platz einräu-
men wollten. Obwohl die afghanische Ver-
fassung im Jahr 2004 angenommen wurde 
(siehe Randspalte S. 4), ist das schwierige 
Verhältnis zwischen islamischem, staatlich-
säkularem und Gewohnheitsrecht bis heute 
nicht eindeutig geklärt. 

Nachdem die Justizkommission Ende 
2002 ihre Arbeit aufgenommen hatte und 
verschiedene Reformstrategien entwickelte, 
wurde zunächst in die Infrastruktur des 
Justizsektors investiert. Gerichtsgebäude 
wurden gebaut, Gerichtspersonal ausge-
bildet – Italien bildete bis Ende 2005 mehr 
als 500 Richter und Staatsanwälte aus. Zu-
dem stieß die Justizkommission mit der 
Unterstützung Italiens mehrere Geset-
zesvorhaben, z.B. des Strafrechts und des 
Jugendstrafrechts, an. Auch das Strafpro-
zessrecht sollte nach italienischem Beispiel 
reformiert werden. Faktisch wurde dabei 
das italienische Strafprozessrecht fast wort-
gleich in die lokalen Sprachen Dari und 
Paschtu übersetzt. Ein absurdes Unterfan-
gen, welches dazu führte, dass afghanische 
Parlamentarier den Präsidenten dazu auf-

Jirga mit Teilnehmern vom Stamm der Mesuhds (paschtunischer Stamm in der afghanisch/pakistanischen Grenz-
region) am 13. März 2010, um die Probleme von Flüchtlingen aus Süd-Waziristan, zu besprechen, wo eine pa-
kistanische Militäroffensive gegen die Taliban stattgefunden hat. Pakistanische Truppen erheben den Anspruch, 
die Kontrolle über Süd-Waziristan übernommen zu haben, das als Zufluchtsort der Taliban und für al-Qaeda 
gilt. Quelle: picture alliance
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forderten, die Gesetze nicht zu unterzeich-
nen.3 Gesetze, die in Europa verabschiedet 
worden sind, könnten kaum in einem völlig 
andersartigen kulturellen Kontext akzep-
tiert werden, geschweige denn angemessen 
sein, so der Vorwurf. Der Misserfolg des 
italienischen Vorhabens mag daher nicht 
sonderlich überraschen. 

Der Mangel an finanziellen und perso-
nellen Ressourcen – nur eine einzige Voll-
zeitfachkraft wurde von italienischer Seite 
für die JSR in Afghanistan für das Jahr 2002 
bereitgestellt – tat ein Übriges. Auch die 
mangelnde Koordination und Kommuni-
kation zwischen internationalen und nati-
onalen Akteuren sowie unter den interna-
tionalen Akteuren beeinträchtigten die JSR. 
Das besserte sich auch nicht, nachdem die 
Unterstützungsmission der Vereinten Na-
tionen in Afghanistan UNAMA (United 
Nations Assistance Mission in Afghanistan) 
eine aktivere Rolle für Justizsektorvorhaben 
seit 2005 übernahm und sich gemeinsam 
mit Italien und der afghanischen Regie-
rung die Koordinierung der internatio-
nalen Akteure in der JSR teilte. Das Urteil 
internationaler JSR- und SSR-Experten ist 
daher einhellig: Der Justizsektor ist der am 
schlechtesten funktionierende Bereich des 
Staatsaufbaus in Afghanistan, was negative 

Effekte auf alle anderen Bereiche des Staats-
aufbaus hatte. 

Das Scheitern der italienischen Bemü-
hungen führte zu einem Vakuum im Ju-
stizsektor. Schon bald brachten andere in-
ternationale Akteuren eigene JSR-Projekte 
auf den Weg. Ihr Vorgehen gleicht dabei 
einem sehr heterogenen Stückwerk, ohne 
dass ein erkennbares Gesamtkonzept für 
Afghanistan dahinter zu stehen scheint. In-
ternationale Programme wie UNDP (United 
Nations Development Programme), staat-
liche Akteure der internationalen Zusam-
menarbeit wie USAID (United States Agen-
cy for International Development), DFID 
(Department for International Develop-
ment) und DED (Deutscher Entwicklungs-
dienst), nicht-staatliche Akteure wie ILAC 
(International Legal Assistance Consortium) 
und USIP (United States Institute of Peace), 
um nur einige wenige zu nennen, engagier-
ten sich in Projekten, ohne jedoch ihre An-
strengungen hinreichend zu koordinieren 
und ihre Bemühungen mit den notwen-
digen Ressourcen auszustatten. Der inter-
national angesehene Völkerrechtsexperte 
Cherif Bassiouni, der ein internationales 
Expertengremium für die Evaluation der 
externen juristischen Hilfe in Afghanistan 
leitete, kritisierte folgerichtig, dass ein Ge-

Keine Chance

Du siehst die endemische Korruption 
in der Judikative. Oft gehen Leute mit 
ihren Streitfragen in Eigentumssachen 
vor einen Richter, um ihren Anspruch 
durchzusetzen. Aber sie können ihren 
Anspruch nicht durchsetzen, wenn sie 
kein Bestechungsgeld zahlen.
John Dempsey vom United States Institute of Peace in einem 
Interview mit Soraya Sarhaddi Nelson:. In: “Lack Of Justice 
Hampers Afghanistan‘s Stability”, National Public Radio, 25. 
Dezember 2009.

Justizsektorreform und Aufstandsbekämpfung

„Legitimacy is the main objective” and “without the host nation achieving legitima-
cy, COIN [counter-insurgency] cannot suceed. 
US Army, Counterinsurgency FM 3-24, Washington D.C., 2006 

The QST [Quetta Shura Taliban] has a governing structure in Afghanistan under 
the rubric of the Islamic Emirate of Afghanistan. They appoint shadow governors 
for most provinces, review their performance, and replace them periodically. They 
establish a body to receive complaints against their own „officials” and to act on 
them. They install „shari’a” courts to deliver swift and enforced justice in contested 
and controlled areas.
...
ISAF must work with its civilian and international counterparts to enable justice 
sector reform and locate resources for formal and informal justice systems that offer 
swift and fair resolution of disputes, particularily at the local level. The provision 
of local justice, to include such initiatives as mobile courts, will be a critical enhan-
cement of Afghan capacity in the eyes of the prople. ISAF must work with GIRoA 
[Government of the Islamic Republic of Afghanistan] to develop a clear mandate 
and boundaries for local informal justice systems.
General McChrystal, Commander NATO ISAF Afghanistan, Commander’s Initial Assessment, 30 August 2009
orm – Supporting Security and Justice, OECD, 2007 (Übersetzung des Autors) 
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samtkonzept der Projekte fehle und dass  
diese Projekte zudem häufig keinen Bezug 
zu lokalen Rechtstraditionen haben. Sie 
seien damit kaum anschlussfähig.4 

Ein weiteres Problem der internationalen 
Bemühungen im Justizsektor ist der Man-
gel an Anleitung zur Übernahme eigener 
Verantwortung, der viel beschworenen lo-
cal ownership, und damit einhergehend der 
Mangel an Nachhaltigkeit der Projekte. Das 
von der OECD propagierte Konzept der 
local ownership würde gefördert werden, 
wenn Projekte von lokalen Akteuren getra-
gen und bestenfalls initiiert würden. Loka-
le Akteure sollen die treibende Kraft hinter 
Projekten sein und sich dieser aneignen. 

Bezogen auf Afghanistan heißt das, dass 
nur solche Projekte finanziert werden, die 
langfristig auch auf eigenen Beinen stehen 
können. Internationale Geldgeber hatten 
in den vergangenen Jahren die Tendenz, 
nur kurzfristig Hilfe zu gewähren, wie zum 
Beispiel durch den Aufbau von Rechtshil-
fezentren. Viele solcher von internationalen 
Geldern geförderten Einrichtungen sind zu 
einem erheblichen Maße von externer Hil-
fe abhängig. Nach Ende des Projektzyklus 
sind sie deshalb schnell wieder in Verges-
senheit geraten. Darüber hinaus konkurrie-
ren Einrichtungen wie die Rechtshilfezen-
tren mit genuinen, potentiell nachhaltigen 
und selbsttragenden Strukturen, wie zum 
Beispiel der afghanischen Anwaltschaft 
oder traditionellen gewohnheitsrechtlichen 
Streitschlichtungsmechanismen.  

All diese Probleme beim Aufbau rechts-
staatlicher und funktionierender Instituti-
onen in Afghanistan führten zu einem Va-
kuum im Justizsektor. Bis zum heutigen Tag 
gibt es keinen effektiven Justizsektor, der 
nach rechtsstaatlichen Maßstäben funkti-
oniert und dem afghanischen Staat Legiti-

mität in den Augen seiner Bürger verschaf-
fen könnte. 

Rechtsstaatsvakuum in  
Afghanistan 

Die Schwäche des Justizsektors zeigt sich 
auf zwei Ebenen:
◆ Verschiedene nebeneinander bestehende 

Rechtssysteme verhindern den Konsens 
bzgl. ihrer Anwendung

◆ Es fehlen funktionierende Strukturen, die 
sich kompetent und effektiv Rechtsstrei-
tigkeiten annehmen können 

Zunächst zum Rechtssystem in Afgha-
nistan5: Erstens gibt es das (nicht-kodifi-
zierte) Gewohnheitsrecht, in der Form des 
Paschtunwali für die paschtunische Be-
völkerung und in anderen, oft ähnlichen 
Ausgestaltungen für andere ethnische 
Gruppen (Usbeken, Tadschiken, Hazara 
u.a.). In der Hierarchie oberhalb des Ge-
wohnheitsrechts befindet sich, zweitens, 
das islamische Recht (siehe Artikel 3 der 
Verfassung) einschließlich der beiden reli-
giösen Rechtstraditionen mit jeweils eige-
ner Jurisprudenz (Hanafi und Jafari für die 
sunnitische und schiitische Bevölkerung 
Afghanistans). Drittens gibt es das staat-
lich-säkulare Recht, welches zunächst auf 
kontinentaleuropäischer Rechtstradition 
(beeinflusst vom Code Napoleon) basierte, 
und später, vor allem im 20. Jahrhundert, 
von moderner ägyptischer Rechtsetzung 
beeinflusst wurde.

Seit der ersten Reformperiode im frühen 
19. Jahrhundert, während der zum ersten 
Mal versucht wurde, vom Zentralstaat ge-
schaffenes Recht zu etablieren, standen 
das staatlich-säkulare Recht und seine In-
stitutionen in einem Spannungsverhält-
nis zu den traditionellen und islamischen 

Rechtssystemen. Das Verhältnis dieser 
unterschiedlichen Rechtstraditionen un-
tereinander – islamisch, staatlich-säkular, 
gewohnheitsrechtlich – ist bis heute nicht 
geklärt. Es gibt keine eindeutigen Regeln, 
welche die Anwendung der drei verschie-
denen Rechtssysteme bestimmen. Auch die 
Verfassung des Jahres 2004 gibt auf die Fra-
ge der Anwendbarkeit keine abschließende 
Antwort und der vom Bonner Abkommen 
geforderte Ausgleich zwischen islamischen 
Grundsätzen, internationalem Recht und 
traditionellen Rechtsstrukturen wurde bis-
her nicht hergestellt.

Ähnliche Probleme gibt es auf der insti-
tutionellen Ebene, also im Justizsystem. 
Die drei Rechtstraditionen spiegeln sich in 
den rechtsprechenden Strukturen wider. 
Zu den traditionellen Strukturen werden 
einerseits die Ulema – eine Versammlung 
religiöser Rechtsgelehrter – im Bereich des 
islamischen Rechts und andererseits Jirgas 
oder Schuras – Ältestenversammlungen – 
im Bereich des Gewohnheitsrechts gezählt. 
Die ordentlichen, staatlichen Gerichte hin-
gegen wenden das staatlich-säkulare Recht 
an. Auch hier stellt sich die Frage, wie  
diese drei Strukturen miteinander verknüpft 
werden können, denn schließlich muss klar 
geregelt werden, welches Gericht für welche 
Art von Streitfällen zuständig ist. 

Neben diesem Problem der Verknüpfung 
der drei Rechtstraditionen Afghanistans, 
herrscht ein Ressourcenmangel im staat-
lichen Teil des Justizsektors. Die für ei-
nen funktionierenden Justizsektor nöti-
ge Infrastruktur ist noch nicht aufgebaut. 
Auch wenn in Kabul mittlerweile ein halb-
wegs effizienter Justizsektor besteht, so ist 
dies in den Provinzen oft nicht der Fall. Es 
fehlt der Zentralregierung an Gerichten 
und Vollzugsorganen außerhalb Kabuls, 
die das Recht in den Provinzen anwenden 
bzw. durchsetzen könnten. Viele dieser 
Strukturen befinden sich noch im Aufbau, 
bzw. existieren nur auf dem Papier. Über 
die letzten acht Jahre wurde zwar in den 34 
afghanischen Provinzen und 365 Distrik-
ten mit internationaler Hilfe ein Netzwerk 
von erst- und zweitinstanzlichen Gerichten 
aufgebaut. Jedoch existieren diese oft nur 
in den Plänen des Justizministeriums, sind 
unterbesetzt oder das Gerichtspersonal ist 
unterbezahlt. Zudem ist das in der Haupt-
stadt verabschiedete Gesetz in den Provin-
zen schlicht nicht bekannt. 

Das Petersberger Abkommen

„Die Judikative Afghanistans soll unabhängig und mit einem Obersten Gerichtshof 
für Afghanistan sowie mit anderen, von der Interim-Verwaltung zu schaffenden 
Gerichten ausgestattet sein. Die Interim-Verwaltung soll, mit der Unterstützung 
der Vereinten Nationen, eine Justizkommission schaffen, die das nationale Justiz-
system in Einklang mit islamischen Prinzipien, internationalen Standards, dem 
Rechtsstaatsprinzip und afghanischen Rechtstraditionen wiederaufbaut.“
Auszug aus dem Bonner oder Petersberger Abkommen (Übersetzung des Autors)
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Die Schwäche des Justizsektors tritt be-
sonders massiv zutage, da zurzeit eine ganze 
Flut an Rechtstreitigkeiten das Land über-
rollt. Denn Afghanistan steht derzeit vor 
der schwierigen Aufgabe, aus dem Ausland 
zurückkehrende Flüchtlinge wieder einzu-
gliedern. Laut einem Bericht des UNHCR 
vom Dezember 2009 sind seit 2002 rund 
fünf Millionen Menschen aus den Flücht-
lingslagern angrenzender Staaten zurück-
gekehrt, häufig nach jahrelangem und auch 
jahrzehntelangem Aufenthalt im Ausland. 
Zwar ist der Strom der zurückkehrenden 
Flüchtlinge inzwischen aufgrund der sich 
intensivierenden Kämpfe in Afghanistan 
zurückgegangen. Dennoch steht der fragile 
Staat vor der kolossalen Aufgabe, für unge-
klärte Eigentumsverhältnisse eine möglichst 
zügige Regelung zu finden. Meist hat das 
Land, das ehemals von den heutigen Flücht-
lingen bearbeitet wurde, im Laufe der letz-
ten Jahre den Eigentümer gewechselt. Wer 
heute welches Land beanspruchen kann, 
ist eine äußerst schwierige Frage in einem 
Staat, in dem es nur wenige offizielle Do-
kumente gibt, die Grundeigentum bestäti-
gen könnten. 

Gravierende Probleme zeichnen sich auch 
im Strafvollzug ab. Einerseits ziehen sich 
Prozesse über Jahre hin. Einige Gefangene 
verbringen Monate, gar Jahre im Gefäng-
nis, ohne jemals angeklagt, geschweige denn 
verurteilt worden zu sein. In Anbetracht 
des bewaffneten Konflikts und der damit 

verbundenen stetig steigenden Zahl der 
Gefängnisinsassen und der damit nötigen 
Prozesse, droht strafrechtlichen Instanzen 
eine Prozesswelle, die die Gerichte auf Jahre 
hinweg beschäftigen wird. Ansonsten sind 
die sanitären Verhältnisse in afghanischen 
Gefängnissen erschreckend. Gefängnissen 
mangelt es an Personal sowie an der nöti-
gen Infrastruktur.

Die Flut an ungeklärten Streitfragen über-
fordert demgemäß den formellen Justizsek-
tor völlig. Darüber hinaus führt die weit 
verbreitete Korruption dazu, dass gericht-
liche Auseinandersetzungen bisweilen von 
demjenigen gewonnen werden, der die fi-
nanziellen Mittel hat, das Gerichtspersonal 
zu bestechen. Diese Ineffizienz und Korrup-
tion haben zur Folge, dass die wenigsten 
Afghanen überhaupt nur in Erwägung zie-
hen, den formellen juristischen Rechtsweg 
zu beschreiten, ein Rechtsweg, der in den 
meisten Landesteilen auch bis dato wenig 
bekannt war.

Herausforderung des Justizsek-
tors durch die Taliban

Neben dem formellen Sektor sind auch die 
gewohnheitsrechtlichen Institutionen un-
ter Druck geraten. In den letzten Jahrhun-
derten waren es vor allem die traditionellen, 
gewohnheitsrechtlichen Institutionen, die 
Jirgas und Schuras, die in Afghanistan Recht 

Funktionierende traditionelle 
Rechtsstrukturen nutzen

Die Jirgas und Schuras genießen in 
den Augen der lokalen Bevölkerung 
sehr viel mehr Legitimität. […] Wenn 
Du mit diesen Jirgas und Schuras zu-
sammenarbeitest, um eine Beziehung 
zum staatlichen System zu schaffen, 
kannst Du sehr viel mehr Fälle lösen, 
und mehr Harmonie in der Gemein-
schaft schaffen und vor allem mehr 
als wenn Du einfach nur darauf setzt, 
Gerichte zu bauen und Richter auszu-
bilden, was sehr lange dauert und in 
diesem Land sehr schwierig ist.

Noah Coburn vom United States Institute of Peace in einem 
Interview mit Soraya Sarhaddi Nelson: 
In: “Lack Of Justice Hampers Afghanistan‘s Stability”, National 
Public Radio, 25. Dezember 2009.

Der Händler auf dem Foto hat das geschafft, was für viele Afghanen immer noch unerreichbar ist. Er verkauft 
Schreibwaren vor der Sayef-Shaheed Schule in Feyzabad, die mit Hilfe desAuswärtigen Amtes vor einigen Jahren 
gebaut wurde. Damit hat er eine Existenzgrundlage und kann ein fast normales Leben führen.  

Quelle: Bundeswehr/Stollberg (SKA IMZBw)
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sprachen, jedoch unter den Taliban ihren 
Einfluss einbüßten. Erst nach dem Ende der 
Taliban konnten sich die Jirgas und Schuras 
wieder stärker etablieren. Doch auch heute 
werden diese immer mehr von Schatten-
regierungen und Richtern der Taliban, die 
eine sehr strikte Anwendung des Scharia-
Rechts propagieren, zurückgedrängt. Die 
Talibanrichter stehen so in einem direkten 
Konkurrenzverhältnis zum formellen und 
traditionellen Justizsektor Afghanistans. 
Neben den militärischen Gefechten ist gera-
dezu ein Kampf um die Legitimität und Ef-
fektivität staatlicher oder proto-staatlicher 
Strukturen entbrannt. 

So hat Generalmajor Michael Flynn, Chef 
der militärischen Aufklärung der NATO in 
Afghanistan, im vergangenen Dezember 
davon berichtet, dass die Taliban Parallel- 
oder Schattenverwaltungen in 33 der 34 
afghanischen Provinzen errichtet haben.6  

Taliban-Kommandeure erteilen offizielle 
Reisegenehmigungen und Passierscheine 
im Namen des Islamischen Emirats Af-
ghanistan, dem Namen, den die Taliban 
für Afghanistan benutzen. Die Bevölke-
rung, so Flynn, wende sich immer mehr 
von der schwachen Zentralregierung und 
ihren Verwaltungen in den Provinzen ab 
und suche stattdessen Hilfe bei den Tali-
ban. Die Schwäche der Zentralregierung 
steht dabei im umgekehrten Verhältnis zur 
Stärke der Talibanverwaltungen und -rich-
ter. Talibanrichter sind in den Provinzen 
in kleinen mobilen Teams organisiert und 
können bei Bedarf von der Bevölkerung ge-
rufen werden. Nach einer kurzen Anhörung 
und in Anwendung ihrer Interpretation des 
Scharia-Rechts fällen sie ihr Urteil, dessen 
Umsetzung rigoros überwacht wird. Khalid 
Pashtoon, Mitglied des afghanischen Par-
laments, berichtete nach einer Reise nach 
Kandahar, dass sich die Taliban-Gerichte 
einer gewissen Akzeptanz bei der Bevöl-
kerung erfreuen. Das ist weniger durch die 
Beliebtheit der strikten Interpretation der 
Scharia begründet als durch die Effektivität 
der Verfahren. So werden die Schnelligkeit 
der Entscheidungsfindung und die damit 
einhergehende Rechtssicherheit häufig als 
Gründe für den Erfolg genannt. Wie Kahlid 
Pashtoon erklärt: „Islamisches Recht (der 
Taliban) ist immer schneller. Du kriegst ein 
Urteil auf der Stelle. Hätten sie den Fall vor 
die staatlichen Gerichten gebracht, hätte es 
ein oder zwei Jahre gedauert oder der Fall 

wäre vielleicht nie entschieden worden. Mit 
den Taliban dauert es eine Stunde.”7 

Die oben erwähnte Schwäche des for-
mellen Gerichtssystems und die endemische 
Korruption sind weitere Gründe für die 
wachsende Attraktivität der Talibanrich-
ter. So berichtet John Dempsey vom United 
States Institute of Peace (USIP) von den fol-
geschweren Auswirkungen der Korruption 
in der Judikative (siehe Randspalte S. 5). Ein 
Rechtsanspruch, z.B. in Grundstücksfra-
gen, könne nur dann durchgesetzt werden, 
wenn das entsprechende Bestechungsgeld 
gezahlt wird. Wie Aqiqullah, Mathematik-
lehrer in einem Distrikt nordöstlich von Ka-
bul, nach einigen Enttäuschungen mit der 
afghanischen Justiz einem Journalist sagte: 
„Es gilt das Recht des Stärkeren, nicht der 
Rechtsstaat.“8 Der Richter des afghanischen 
höchsten Gerichts, Abdul Malik Kamawi, 
fordert aus diesen Gründen ein verstär-
ktes Engagement der eigenen Regierung, 
aber auch des Westens, den Justizsektor zu 
reformieren, in die Ausbildung von Rich-
tern zu investieren, genügend hohe Gehäl-
ter zu zahlen und die nötigen Gerichte zu 
bauen. Er sagt, „wenn wir die Justiz nicht 
verbessern, vor allem in Bezug auf Eigen-
tumsfragen, wird das Ergebnis Chaos und 
Unsicherheit sein und könnte letztlich zu 
Anarchie führen.“ 

Auf Grund der Schwäche des Justizsektors 
gibt es derzeit keinen besseren Bereich, als 

den der Rechtsprechung, in dem die Taliban 
sich als Alternative zur Zentralregierung 
profilieren können. Die Rechnung der Ta-
liban ist simpel. Sie schaffen das, was viele 
Afghanen wollen: Rechtssicherheit und 
schnelle Klärung der Eigentumsverhält-
nisse, also Leistungen, die der neue Staat 
nicht erbringen kann. Auch wenn die strik-
te Form der Scharia nicht von allen begrüßt 
wird, so ziehen doch viele Afghanen die 
strikte Form islamischen Rechts den lang-
samen und oft korrupten Mühlen der Ver-
waltungs- und Gerichtsbürokratie vor.9 

Das Vakuum füllen – Gewohn-
heitsrecht und staatlich-säku-
lares Recht zusammen denken

Die Regierung in Kabul muss funktionie-
rende rechtsstaatliche Strukturen aufbau-
en, um das bestehende Rechtsvakuum zu 
füllen und um die Taliban-Schattenver-
waltungen zurückzudrängen. Es geht dabei 
jedoch nicht darum, Potemkinsche Dörfer 
zu schaffen. Reine Fassaden einer west-
lichen Ansprüchen entsprechenden Justiz 
bringen wenig Stabilität. Die Analyse des 
aktuellen Zustands des Justizsektors zeigt, 
dass es einerseits eines Rechtssystems und 
andererseits eines Justizsystems bedarf. So-
wohl Gesetze als auch Gerichte sind nötig, 
um das Vakuum zu füllen. Wie gut es ge-

Unterbesetzt, unterbezahlt - und das alles bei einem extrem gefährlichen Arbeitsplatz: Wer möchte afghanischen Poli-
zisten ernsthaft Korruption vorwerfen? Doch wie ein Rechtssystem etablieren, wenn Korruption selbstverständlicher ist 
als jedes Rechtsmittel? Hier sind afghanische Polizietn zu sehen bei der Einweihung der neuen Schule in Sarjangl, die mit 
Unterstützung der GTZ gebaut wurde.   Foto: © Bundeswehr/Stollberg (SKA IMZBw)
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lingt, die unterschiedlichen Rechtstradi-
tionen Afghanistans in einem System zu-
sammenzuführen, ist hierbei für den Erfolg 
ausschlaggebend. 

Andere islamische Länder können Hin-
weise liefern, wie islamische und staatlich-
säkulare Rechtssysteme voneinander ab-
gegrenzt, bzw. verknüpft werden können. 
Einige Länder des Mittleren Ostens (Libyen, 
Sudan, Saudi-Arabien, etc.) haben ein du-
ales System von staatlichen und religiösen 
Gerichten, wobei letztere vor allem für die 
Rechtsgebiete des Familien- und Erbrechts 
zuständig sind. Einige dieser Staaten räu-
men islamischen Rechtsprinzipien und 
Gerichten viel Freiraum ein. So dominiert 
das islamische Recht weite Teile des Rechts- 
und Justizwesen Saudi-Arabiens. Dort sind 
nur Verwaltungs- und Verfassungsrecht 
vom säkularen/staatlichen Recht bestimmt. 
In Ägypten hingegen fallen nur das Famili-
enrecht und das Recht der religiösen Rituale 
unter islamische Jurisdiktion, die jedoch seit 

1956 in das nationale Gerichtswesen inte-
griert ist. Das staatlich-säkulare Recht findet 
ansonsten in allen anderen Rechtsgebieten 
Anwendung. Jedoch spielt das islamische 
Recht eine besondere Rolle, da das staat-
lich-säkulare Recht nicht gegen islamische 
Grundsätze verstoßen darf. In Algerien sind 
dagegen religiöse Gerichte zurückgedrängt. 
Islamische Grundsätze sind nur für das Fa-
milienrecht, so z.B. bezüglich des Rechts der 
Eheschließung, mitbestimmend, da das re-
ligiöse Recht noch als Rechtsquelle vor Ge-
richt herangezogen werden kann.

Wie in Afghanistan die drei Rechtstra-
ditionen voneinander abgegrenzt werden 
können, bleibt noch zu klären. Einige Lö-
sungsvorschläge liegen dazu bereits auf 
dem Tisch. J. Alexander Thier vom USIP 
und andere Experten sehen die Verknüp-
fung traditioneller Gerichte mit formellen 
Strukturen als einzigen Ausweg, um den 
wachsenden Einfluss der Taliban zurück-
zudrängen. Thier argumentiert, dass erst 
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JSR-Projekte internationaler Akteure

◆ Die Internationale Anwaltskammer (International Bar Association) implemen-
tierte ein Projekt des International Legal Assistance Consortium zur Schaffung 
einer afghanischen Anwaltskammer seit 2003. Das Projekt fand seinen Höhe-
punkt in der Gründung der unabhängigen afghanischen Anwaltskammer (In-
dependent Afghan Bar Association) im Jahr 2008, einem Projekt, welches sowohl 
der Generalsekretär der Vereinten Nationen als auch der Hohe Kommissar der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte positiv aufnahm.

◆  Das United States Institute of Peace (USIP) organisierte mehrere Arbeitstref-
fen, um traditionelle Rechtsinstitutionen besser kennenzulernen und um auch 
das Potential möglicher Anknüpfungspunkte mit dem formalen Rechtsstaat zu 
eruieren. Seitdem ist das USIP bemüht, Reformbemühungen in diesem Bereich 
voranzubringen. 

◆  Die deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) führt ein 
JSR-Projekt zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in Afghanistan durch. Das 
afghanische Justizministerium wird bei seinen Reformbemühungen unterstützt. 
Neben der Politikberatung stehen vor allem die Ausbildung von Richtern und 
Richterinnen im Vordergrund. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Unter-
stützung des afghanischen Justizministeriums in der Verabschiedung der na-
tionalen Justizsektorstrategie (National Justice Sector Strategy).

◆  Das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
(MPIL) organisiert seit 2007 zahlreiche Workshops in Kundus und Faisabad. 
Einerseits werden Staatsanwälte und Richter im Familienrecht, Strafrecht und 
den Menschenrechten unterrichtet. Andererseits erhalten die Teilnehmer die 
dafür nötigen Gesetzestexte und die vom MPIL hergestellten Lehrmaterialen 
auf Dari. 
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wenn die Regierung an Rechtsentschei-
dungsinstanzen effektiv beteiligt ist, diese 
auch an Legitimität bei der afghanischen 
Bevölkerung gewinnen werden.10 Es gilt 
also zunächst den schwachen formellen 
Justizsektor zu fördern und weiter aufzu-
bauen, auch und vor allem in den Provin-
zen außerhalb Kabuls. Daneben müssen die 
existenten traditionellen Strukturen gestär-
kt und mit dem formellen Sektor verknüpft 
werden. Islamisches Recht, Gewohnheits-
recht und staatlich-säkulares Recht müs-
sen sich dabei nicht ausschließen, auch 
wenn das Einbinden traditioneller Streit-
beilegungsmechanismen und des Gewohn-
heitsrechts für westliche Juristen rechtswis-
senschaftliches Neuland ist. Eine zentrale 
Frage ist also, wie man das formelle mit 
dem islamischen und dem Gewohnheits-
recht im Sinne eines juristischen Pluralis-
mus verbinden kann.

In Afghanistan könnte in der Anwendung 
eines der drei Rechtssysteme beispielswei-
se nach Provinzen unterschieden werden, 
nach Instanzen oder aber auch nach Rechts-
gebieten. Gewohnheitsrecht könnte das an-
wendbare Recht für Eigentumsfragen sein. 
Ebenso wäre es  denkbar, dass lokale Jirgas 
und Schuras als erste und eventuell zwei-
te Instanz für das Straf- und das Zivilrecht 
dienen, und das staatlich-säkulare Recht 
nur dann zur Anwendung kommt, wenn 
ein Rechtsstreit an eine höhere Instanz ver-
wiesen wird. Gerade in Afghanistan besit-
zen Jirgas und Schuras oft mehr Legitimität 
in den Augen der Bevölkerung als formelle 
Instanzen. Zudem finden die Prozesse in 
einer Sprache statt, die auch von Klägern 
und Beklagten verstanden wird. Schließlich 
werden die Werte, welche dem jeweiligen 

Gewohnheitsrecht zugrunde liegen, von 
der Bevölkerung eher geteilt als das frem-
de, oktroyierte Recht aus Kabul. Gewohn-
heitsrechtliche Instanzen bearbeiten heute 
bereits sehr viel mehr Rechtsstreitigkeiten 
als das formelle Instanzen könnten (siehe 
Randspalte S. 7). Es gilt also, diese teilweise 
schon funktionierenden Mechanismen zu 
unterstützen und in die staatlichen Struk-
turen einzubinden. 

Die Verknüpfung formeller staatlicher 
und traditioneller Strukturen birgt natür-
lich auch einige Gefahren. So muss die Ein-
haltung menschenrechtlicher Mindeststan-
dards gewährleist sein. Dazu müsste man 
zunächst den Austausch mit den Jirgas zu 
suchen. Die Kodifizierung des lokalen Ge-
wohnheitsrechts und deren offizielle Auf-
nahme in den afghanischen Rechtskanon 
könnte folgen und Spielräume für gegen-
seitige Beeinflussung bieten. Nur im Aus-
tausch kann dieser Einfluss geübt werden, 
nicht im Abschotten gegenüber dem tra-
ditionellen Recht Afghanistans. Einzelne, 
nach den Maßstäben internationalen Rechts 
besonders bedenkliche Praktiken, werden 
jetzt schon immer seltener durchgeführt, 
ein Trend der durch weiteren Austausch 
unterstützt werden sollte. Besonders be-
denklich ist z.B. das sogenannte badal, die 
Gewohnheit, dem Opfer eines Gewaltver-
brechens direkte Rache am Täter zu gewäh-
ren. Eine andere bedenkliche Praxis sieht 
vor, dass eine Frau der Familie des Täters 
der Familie des Opfers zur Eheschließung 
überlassen werden muss. Solche und ähn-
liche Gewohnheiten sind leider bis heute 
noch anzutreffen und sie werden sich nicht 
ändern, wenn nicht ein Austausch mit dem 
formellen Sektor gesucht wird. Ein weiteres 

Problem ist die mangelnde Beteiligung der 
Frauen in gewohnheitsrechtlichen Streit-
beilegungsmechanismen. Jirgas sind reine 
Männersache. Auch wenn Frauen biswei-
len Rechtsprechungskompetenz in einigen 
wenigen Angelegenheiten haben können, 
so sind sie doch extrem unterrepräsentiert 
in den meisten traditionellen Strukturen 
Afghanistans. Das ist im übrigen auch im 
formellen Sektor der Fall, wo nur 4 % des 
Personals im Justizsektor weiblich sind. Ein 
weiteres Problem stellen die Möglichkeiten 
der Einflussnahme auf die lokalen Struk-
turen durch lokale Kriegsfürsten dar. All 
diese Probleme lassen sich jedoch nicht da-
durch beheben, dass man die traditionellen 
Strukturen sich selbst überlässt. Man muss 
vielmehr versuchen, diese einzubeziehen, 
um Probleme ansprechen und bisweilen 
beheben zu können. 

Neuaufbau von Grund auf

Waffen und Soldaten können einen Staat 
nur dann stabilisieren, wenn gleichzeitig 
auch  ein funktionierendes Staats- und Ju-
stizwesen entsteht. Die erfolgreiche Reform 
des Justizsektors allein wird zwar nicht aus-
reichen, um Stabilität in Afghanistan zu 
schaffen. Die Schaffung von Arbeitsplät-
zen, Investitionen in die Infrastruktur des 
Landes, die Gewährleistung von Sicherheit, 
etc. sind ebenso wichtig. Jedoch beeinflusst 
eine erfolgreiche JSR in erheblichem Maße 
die Wahrnehmung des afghanischen Staates 
in den Augen der Bevölkerung. 

Der Ruf nach mehr Mitteln und verstärk 
tem Engagement in der JSR ist dabei so sim-
pel wie richtig. Gerade in Zeiten, in denen 
vor allem über Zahlen von Soldaten und Po-
lizisten debattiert wird, ist es nötig, andere 
Bereiche nicht aus den Augen zu verlieren. 
Der afghanische Staatshaushalt für den Zeit-
raum vom 21.3.2009 bis zum 20.3.2010 sah 
21 Mio. US $ für das Justizministerium und 
860 Millionen US $ für das Verteidigungs- 
sowie Innenministerium vor. Diese Zahlen 
sprechen für sich und zeigen, wie dringend 
notwendig größere Ressourcen für den ver-
stärkten Aufbau des formellen Justizsektors 
einerseits und die Stärkung und Einbezie-
hung traditioneller Streitbeilegungsmecha-
nismen andererseits sind. 

Zukünftige Vorhaben sollten vor allem 
dem Grundsatz folgen, kontextspezifisch 

Das Ali-Mausoleum in 
Masar-e Scharif  (Pro-
vinz Balkh) aus dem 15. 
Jahrhundert, auch Blaue 
Moschee oder Rauza, gilt 
(hauptsächlich in der af-
ghanischen Bevölkerung 
selbst) als Begräbnisstät-
te Ali ibn Abi Talibs, des 
Schwiegersohns Moham-
meds und einer der wich-
tigsten Persönlichkeiten 
des Islam. Mazar-e Sharif 
ist persisch und bedeutet 
Grab des Heiligen. Das im-
posante Mausoleum ist die 
bedeutendste Wallfahrts-
stätte Afghanistans.

Quelle: Bundeswehr/Stollberg 
(SKA IMZBw)
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vorzugehen. Der westliche universalistische 
Anspruch an Gerechtigkeit und guter Re-
gierungsführung hat bisher anderen kul-
turellen Überzeugungen nur allzu oft die 
Anerkennung verweigert. Universalistische 
und lokale Gerechtigkeitsvorstellungen ste-
hen häufig in einem Konkurrenzverhältnis 
zueinander und bergen großes Konflikt-
potenzial. Für die internationalen Akteure 
und ihre afghanischen Partner besteht im 
Hinblick auf den langfristigen Aufbau die 
Herausforderung darin, Gemeinsamkeiten 
zu finden und konkurrierende normative 
Vorstellungen von Justiz und Gerechtigkeit 
in Einklang zu bringen.

Die zeitliche Dimension einer JSR spielt 
für die Stabilisierung Afghanistans eine 
große Rolle. Vorhaben müssten schnell 
initiiert werden und den Erwartungen 
der afghanischen Bevölkerung an funkti-
onierende Staatlichkeit Rechnung tragen. 
Auch die traditionellen Streitbeilegungs-
mechanismen sollten auf eine Weise un-
terstützt werden, dass rechtsanhängige 
Verfahren zügig entschieden werden kön-
nen. Denn sie müssen schließlich mit den 
Verfahren der Taliban konkurrieren, de-
ren Reiz für die Bevölkerung darin besteht, 
schnell und verbindlich Rechtssicherheit 
zu schaffen. 

Auch die Höhe der Gehälter für Richter 
und Gerichtspersonal spielt eine große Rol-
le für den Erfolg einer JSR. Die afghanische 
Polizei (Afghan National Police, ANP) war 
lange Zeit unterbezahlt. Die Gehälter der 
Polizisten waren so niedrig, dass viele Po-
lizisten gar keine andere Wahl hatten, als 
sich selbst zu bereichern oder zu den Ta-
liban überzulaufen. Nach der Erhöhung 
der Gehälter der Polizisten der ANP (heu-
te 180 US $ Grundgehalt pro Monat und 
bei Einsätzen in gefährlicheren Provinzen 
einschließlich Gefahrenzulage 240 $) geht 
auch die Zahl der Abbrecher, Fahnenflüch-
tigen und Überläufer drastisch zurück. Was 
im Sicherheitssektor gilt, ist im Justizsek-
tor nicht anders. Justizbeamte sind häufig 
korrupt, doch bei der Höhe der gezahlten 

Löhne (Richter und Staatsanwälte verdie-
nen nicht einmal 200 US $ im Monat) ist 
ihnen dies kaum zu verdenken. Eine Auf-
stockung der Gehälter im Justizsektor ist 
unumgänglich. 

Zudem wurde in den vergangenen Jahren 
deutlich, dass es nicht ausreicht, westliche 
Juristen mit der Neugestaltung des Rechts-
systems in Afghanistan zu beauftragen. 
Vielmehr wäre es wünschenswert, Rechts-
experten muslimischer Länder in die Re-
formbemühungen einzubeziehen. Dabei 
kann sich die internationale Gemeinschaft 
ein Vorbild in der Geschichte Afghanistans 
nehmen. Einen fruchtbaren Austausch gab 
es bereits zwischen ägyptischen und afgha-
nischen Rechtsgelehrten zu Zeiten des Kö-
nigs Zahir Shah (1933-1973). Afghanische 
Rechtsgelehrte studierten an den Univer-
sitäten Kairos. Ägyptische Gesetze standen 
im Folgenden oft Pate für afghanische Ge-
setzesvorhaben. Auf dieser Erfahrung sollte 
aufgebaut und entsprechender Austausch 
unterstützt werden. Auch die Modelle an-
derer muslimischer Länder könnten hier 
eine Bereicherung sein. 

Wer auch immer externe Unterstützung 
einbringt, sollte nicht vergessen, dass es 
keiner rein internationalen Debatte bedarf, 
wie traditionelles und staatlich-säkulares 
Recht verbunden werden können, sondern 
einer afghanischen Debatte. Die interna-
tionale Gemeinschaft sollte deshalb nicht 
nur jene Kräfte zu Gehör kommen lassen, 
die in Kabul leben und arbeiten. Die De-
batte um afghanisches Recht müsste ver-
mehrt dort geführt werden, wo sich heute 
traditionelles und staatlich-säkulares Recht 
begegnen, also in den Provinzen außer-
halb Kabuls. Dazu ist ein Dialog mit den 
nicht-staatlichen Akteuren notwendig. 
Ein erster wichtiger Schritt könnte sein, 
das bestehende Gewohnheitsrecht zu ko-
difizieren, um es in einem weiteren Schritt 
offiziell in das afghanische Rechtssystem 
einzubeziehen. 

Um solche Projektvorhaben zu unter-
stützen, könnte ein Treuhänderfonds für 
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Die Institutionen des formellen Justizsektors in Afghanistan

Die ständigen Institutionen bestehen aus dem Ministerium für Justiz, welches die 
politische Verantwortung für den Justizsektor trägt; der Generalanwalt hat un-
abhängige, staatsanwaltliche Befugnisse; der Oberste Gerichtshof ist die höchste 
Instanz des Gerichtswesens in Afghanistan. 
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die JSR etabliert werden nach dem Vor-
bild des Treuhänderfonds für Recht und 
Ordnung in Afghanistan (Law and Or-
der Trust Fund for Afghanistan), der den 
Aufbau der afghanischen Polizei finan-
ziert. Zurzeit wird Geld für JSR-Projekte 
aus dem Treuhänderfonds für den Wie-
deraufbau Afghanistans (Afghanistan Re-
construction Trust Fund) bereitgestellt. 
Um die Wichtigkeit des Justizsektors zu 
unterstreichen, sollte ein selbständiger 
Treuhänderfonds geschaffen werden, mit 
dem Geldgeber Projekte der Justizsektor-
reform direkt unterstützen, ohne dass di-
ese mit anderen Projekten konkurrieren 
müssen, wie das beim Treuhänderfonds 
für den Wiederaufbau Afghanistans der 
Fall sein kann. 

Das Abschlussdokument der Afghanistan-
konferenz in London im Januar 2010 po-
stuliert, dass die afghanische Regierung so 
schnell wie möglich eine neue nationale 
Rechts- und Justizpolitik verabschieden 
und implementieren solle, vor allem im 
Hinblick auf die Beziehungen des forma-
len und des traditionellen Rechtssystems. 
Im Sinne des vorangegangenen Plädoyers 
darf diese zu begrüßende Forderung nicht 
nur reine Absichtserklärung bleiben. Die 
afghanische Regierung sollte von der inter-
nationalen Gemeinschaft ausdrücklich dazu 
ermutigt werden, dies auch umzusetzen und 
mit konkreten Vorhaben darin unterstützt 
werden. Verschiedene Vorhaben interna-
tionaler Akteure scheinen in dieser Hin-
sicht bereits vielversprechend zu sein und 
verdienen es, ausgebaut zu werden (siehe 
Kasten S. 9).

Nicht nur Lippenbekenntnisse 
zum zivilen Aufbau

Wie schon oft in den vergangenen Jahren 
verlangten Politiker und internationale Ex-
perten in den vergangenen Wochen, dem 
zivilen Aufbau in Afghanistan größeren 
Wert beizumessen. So heißt es im Antrag 
der Bundesregierung zum ISAF-Mandat 
vom 9. Februar 2010 in seiner Begründung: 
„Deutschland plant sein ziviles Engagement 
für Afghanistan nahezu zu verdoppeln. 
Hierzu gehören u.a. Anstrengungen für ei-
nen nachhaltigen Kapazitätsaufbau in der 
afghanischen Verwaltung und Justiz sowie 
für die afghanische Zivilgesellschaft.“ 

Es bleibt zu hoffen, dass es sich nicht um 
eine reine Absichtserklärung handelt, und 
dass dem zivilen Aufbau die nötigen Mittel 
zur Verfügung gestellt werden. Die afgha-
nische Regierung sowie die in Afghanistan 

engagierten internationalen Akteure 
sollten eher heute als morgen beginnen, ef-
fektive und legitime Strukturen im Justiz-
bereich aufzubauen. Mit Sicherheit kön-
nen dabei nicht die gleichen rechtlichen 
Standards wie in Deutschland umgesetzt 
werden, doch ein bloßes Kopieren west-
licher Rechtssysteme wäre ebenso zum 
Scheitern verurteilt wie das Nichtstun. 
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